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Tarifrunde private / öffentliche Banken

Wir wollen sichere Perspektiven!
Die dritte Verhandlungsrunde zur Fortentwicklung des Rationalisierungsschutz-
abkommens begann mit einer Protestaktion: Bankangestellte aus Frankfurt 
stellten symbolisch Schirme auf. Einen für die Banken (vor dem SOFFIN-Gebäude) 
und einen für die Bankangestellten vor dem Commerzbank-Gebäude, in dem die 
Verhandlungen stattfanden. Ihre Forderung: 
Auch wir wollen einen Schutzschirm -  einen Schutzschirm für die Bankangestellten!

Arbeitgeber: Bereicherung verhindern 
In den Verhandlungen erläuterten die 
Bankarbeitgeber die Themen, zu denen sie 
gesprächsbereit sind. Schnell wurde klar: Sie 
haben kein Interesse an einer substanziellen 
Fortentwicklung des 25 Jahre alten Rationali-
sierungsschutzabkommens. Konstruktive 
ver.di-Vorschläge wiesen sie mit dem Hin-
weis auf Möglichkeiten der ungerecht-
fertigten Inanspruchnahme zurück. ver.di hat 
diese Haltung ausdrücklich kritisiert. Bank-
angestellte wollen sich nicht bereichern. Sie 
wollen abgesicherte berufl iche Perspektiven!

2,5 Stunden Fahrtzeit?
Auch in den wenigen Details, zu denen die 
Bankarbeitgeber verhandlungsbereit sind, 
liegen wir weit auseinander. Ein Beispiel: 
Die Bankarbeitgeber halten nach einer 
rationalisierungsbedingten Versetzung eine 
tägliche Gesamtfahrzeit von 2,5 Stunden für 
zumutbar. Und: Kosten für berufl ich erfor-
derliche Wohnortwechsel sollen erst dann 

erstattet werden, wenn diese Pendelzeit 
überschritten wird. ver.di hingegen hält die 
Kostenübernahme für erforderlich, wenn die 
tägliche arbeitsgebundene Gesamtbelastung 
sich durch den Wohnortwechsel reduziert.

Immer wieder: „NEIN!“
Und weiterhin: Die Bankarbeitgeber bleiben 
bei ihrem NEIN:
 NEIN zu einem Schutz vor 

 betriebsbedingten Kündigungen
 NEIN zu einem Schutz vor 

 Standortschließungen
 NEIN zu einem Schutz vor 

 Verschlechterung der Arbeitsbedingungen  
 bei Ausgliederungen
 NEIN zu Qualifi kationsansprüchen als   

 Schutzschirm bei den laufenden 
 Veränderungen
 NEIN zu einer generellen Fortentwick-  

 lung des alten Abkommens hin zu einer  
 Tarifregelung, die Antworten auf aktuelle  
 Branchenentwicklungen gibt.

Unterstützen Sie die 
ver.di -  Forderungen!

https://mitgliedwerden.verdi.de

MENSCH -
nicht Kostenfaktor!
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Die ver.di-Forderungen nach einem Schutzschirm bleiben bestehen: 

 Anwendung des Abkommens auch bei unternehmensrechtlichen Veränderungen
 Schutz vor betriebsbedingten Kündigungen
 Schutzregelungen für Ausgliederungen/Aufgaben- und Funktionsverlagerungen
 Regelungen im Fall von Einschränkung/Schließung/Verlagerung von Standorten, 

 Einschränkung der Geschäftstätigkeit
 Regelungen zur Sicherung der Qualifi kation
 Regelungen zur Gehaltssicherung.

Um einen substanziellen Schritt weiterzukommen, hat ver.di außerdem eine gemeinsame 
Initiative vorgeschlagen, um auf Basis einer tarifl ichen Regelung europäische Fördermittel 
für Qualifi zierungsmaßnahmen in Anspruch nehmen zu können. 
Die Antwort der Bankarbeitgeber steht noch aus.

Die Verhandlungen werden im November fortgesetzt.

 
Mit ver.di für eine 

Tarifpolitik im 
Beschäftigteninteresse!
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